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. Präs. .1002/69 Präs. am.J,1A..J.ulL1569 

An den ,I:, 
", 1 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

" ' 

, ! :' -, "', 

zu Zlo,,: ~3l0/J :-N,R/1969 

", .. : 

Parlament 

1010 'tTi e n 

" ' 

,Die m.ir am13.~jurti d. J. 'Übermi tteltes~hriftliche ," 
, ' 

Anfrage der Abgeordneten zum.Nationalrat Thalhammer'und Ge-
,.nossen,', Zl.13l0/J -NR/1969, ' betreffend, Anfragebeant\~ortung 

·904/ A. ß., beantworte 'ich' wie folgt: 

zri PUIlkt 1 der Anfrage:' ; 

Ich habe in der l40.Sitzung des Nationalrates am 

21. Hai d. J. erklärt, daß ich bereit bin, die Rechtsmeinung 

des Herrn Präsidenten des Nationalrates zu respektieren 

(stenographisches Protokoll der 140.Sitzung des Nationalrates 
, '. 

S. 11.974). 'Ich bin nach der österreichischen a.echtsor'dnung 

nicht berufen, über die erwähnte Rechtsmeinung des Herrn 

Präsidenten des Nationalrates rechtsverbindli~h zu entscheiden. 

Abgesehen davon bing die vom Herrn Präsidenten des National­

'rates in seiner Anfragebeantwortung 11 - 2443 vom 26.111.1969 

-:"~ertretene' Auffassung dahin, daß er eine Verpflichtung der 

_~'Parlamentsdirektion zur'A~zeigeerstattung gemäß § H4 StPO. ver­

neinte. Ob Staatsorgane, die außerhalb'des Vollziehungsbereiches 

aes'Bundesministeriums flirJustiz stehen/AnZeigen 'nach § S4 

'StPO erstatten' od'er' nicht ~ ist ebensowenig' von mir zu verant-

. worten, wie die 'Erstattung von Änzeigen durch Personen, deren 

Handlungen nicht der rechtlichen Einflußnahme des Bundesministers 

für Justiz unterliegen. 

. j : 
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, ,. Zu Punkt 2 der Anfrage: 
~ .. 

,:; " 

Ich habe meine Erklärung am 21.Mai d.J. in offener 

Sitz~ng des Nationalrates abgegeben, sie ist' ~:lahe~ aUch in 

den stenographischen Protokollen wörtlich enthalten. Dar-

über hinaus habe ich am l7.Juni d.J. über den Gegenstand 

mit dem Herrn Präsidenten des Nationalrates gesprochen, der 

mir bestätigt hat,d~ß er zufolg-edes,eben';erwähnten Vorganges 

von ,meiner Erklärung Kenntnis habe. 
. . - .' 

, Zu Punkt 3 der Anfrage: 

"Konkrete Konsequ~nzenn können sich schon deshalb 

nicht ergeben, weil das Bundesministerium für Justiz bereits 

auf Grund der schriftlichen Anfrage der Abgeordnetert z!-lm 

Nationalrat Pölz und Genossen (Zl. ö97/~) die Übermittlung 

vo~F~tokopien dermaßgebliG.h~n Stellen: des, stenographischen 

fr.otokplles d,er,106. Sitzung des, Nationa1r.ates, XI. Gesetz~ 

geb,ungsperiode", ~n"die, Staatsanw~ltsch,aftW'ien 'veranlaßt hatte. 

Dies ist auch meiner Bea~twortung,der'ebet1,genannten schrift­

lichen Anfrage zu entnehmen. Die,Dar1egung meiner Ilechtsan­

sicht Uber die Verpflichtung ,der Parlamentsdir,ektion zur An­

zeig'eerstattunf;; b'ei Vorliegen d'esVerdachtes einer, von Amts 
t :",' .• ' . . •..• .. • .• .. . 

liegEm 'zu'v,erfol~enden st~afbaren Handlung ert'olgte zusätzlich 

zur ,Aufklärung, daß und warum auch schon während der Amts,zeit 
,', ' . 
meiner Amtsvorgänger 'niemals stenographische Protokolle d,es 

. ' 

Nationalrates vom ~undesministerium für Justiz automatisch . ~ ~ . ' . 
den staatsanwal,t.schaft1ichen Behörden zur Prüfung, übermitt,e1t 

'': '- 1,' : 

wurden. 
, 

" Ich bin gerne bereit" zu veranlassen, daß, all~, steno-

gl"aphis~hen Protokolle des Nationalrates, von den staat~anwalt:-
, " 

schaft1ichee Behörden geprüft werden" ob sich q,araus der Ver-
l •• ~ ... '.. • , .,' 

98;cht strafbarer Handlungen ergibt, sofern der, Nation~1rat. 
! .'.t ~ " . . . . • 

einem darauf abzielenden \\Tunschüber die AusUb,ung der V011-

z'iehung gemäß Art. 52 Abs. 1 B~ -VG. ' itl: Zusanrr:enhang mit § 70 

des" Bi.l11de~gesetzes, BGBl. 'Nr~ 178/1961,· betreffend, die Geschäfts-
~ . . .' . . ,# -.' '. , ~ . j • j '., • 

~r~nung des Nationalrates, in, ei.ner Entsc,hließung _ Ausdruck 
,'; ;l';gibt~ 

1969 

Der u desmi7': 

~I~·' __ -
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